
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1993/6/22 1Ob8/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1993

Norm

AVG §65

Rechtssatz

Es steht dem Berufungswerber frei, in der Berufung, aber auch noch während der ganzen Dauer des

Berufungsverfahrens, neue Tatsachen vorzubringen und neue Beweise anzubieten.

Entscheidungstexte

1 Ob 8/93

Entscheidungstext OGH 22.06.1993 1 Ob 8/93
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Dokumentnummer
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